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Beylage zum Anzeige - Blatt ,
enthaltend die Verordnungen .

Nro . 1 . Mittwoch den 3 . Januar 1838 .

Verordnungen .
Kro . 28,702 . Das Verfahren bei der Bezahlung resp. Wiedererhebung der Kosten von

eingethürmten Zoll - und Steuergardisten , Gendarmen und Zuchtmeiftern betr.
Das Großh . Hochpr . Ministerium de - Innern hak mittelst Erlaß vom 28 . November l . Z .

Nro . 10968 . in obigem Betreff nachstehende nähere Bestimmungen gegeben :
1 ) Wenn ein Zoll - oder Steuergardist , ein Gendarm oder Zuchtmeister eine von seiner vorge -

gesetzten Stelle ausgesprochene Arreststrafe in einem Amtsgefängniß erstanden , so hat bas Amt sogleich
nach seiner Entlassung das Kvstenverzeichniß nach tz. 2 . der Verordnung vom 18 . Mai 1835 . (Regie¬
rungsblatt Nro . 24 .) aufzustellen und dasselbe an die Kreisregierung zur Prüfung und Decretur aufdie Amtskassc vorzuleaen .

2 ) Die Amtskaffe bringt die vorgeschvssenen Straferstehungskosten bei derjenigen Dienststelle in
Anforderung , welche die Requisition zum Strafvollzug an das Amt erlassen hat . Dieser bleibt sofortüberlassen , den geleisteten Vorschuß an der Besoldung des Bestraften in Abzug zu bringen , oder, das
sonst Geeignete anzuordncn , damit die Amtskasse zu alsbaldiger Zahlung gelange .

3 ) Die Gefangenwacter haben im Allgemeinen dieselben Gebühren , wie bei den übrigen Arre¬
stanten ^ u beziehen , bei den Gendarmen mit Ausnahme der Thurmlosung , welche nach Ministerial -
Verfügung vom 22 . Marz 1830 Nro . 2617 . für diese nicht in Anrechnung gebracht werden darf .4) Findet die Einthücmung in der Zeit vom October bis April statt , so sind die regulirten Hei¬zungs - Gebühren auch hier in Anrechnung zu bringen .

Hievon werden sammtliche Großh . Ober - , Bezirks ! - und Polizeiamter , so wie die Amtskassen -Berrechnunqen dieses Kreises zur Nachachkung in Kennkniß gesetzt.
Rastatt den 22 . Dezember 1837 .

Großherzogliche Regierung des MittelrheinkreiseS .
Frhr . v . R ü d t . vdt . Eberstein .

Nro . 28695 . Die auf die Staatskasse fallenden Kosten für ärztliche Behandlung und
Verpflegung erkrankter Gendarmen betreffend.

Da « Großh . Hochprcißl . Ministerium des Innern bat mittelst Erlasses vom 28 . v. M . Nro . 10961 .für diejenigen Fälle , in welchen der Staat die Kosten für ärztliche Behandlung und Verpflegung erkrank¬ter Gendarmen , sei eS wegen Vermögenslosigkeit derselben oder weil sie sich Krankheit oder Verwun¬dung bei '
Dienstverrichtungen zugezogen haben , verfügt :

1 ) Daß ledige Gendarmen im Falle ihrer Erkrankung oder Verwundung , wenn sie ohne Gefahrnoch transporrirk ^
werden können , in ein nahe liegendes städtisches oder Garnisovshospllal oder sonstigeshiezu geeignetes öffentliches Krankenhaus verbracht werden sollen , um dort auf Staatskosten in ärztlicheBehandlung und in Wartung genommen zu werden .

2 ) Daß ledige Gendarmen , die nicht mehr transportabel sind , und ebenso verheirathet « erkrankteGendarmen , falls sie im Wohnort des Phpflkus oder Amts - Chirurqen stakionirt sind , sich wegen ihrerärztlichen oder wundäczllichen Behandlung an diese, — wenn sie an andern Orten stalioniren , sich da-grgen an den ihrem Stationsort zunächst wohnenden Arzt oder Wundarzt und Apotheker zu wendenhaben , und zwar gleichviel , ob diese letzteren in dem Amtsbezirk des Gendarmen wohnen oder nicht . _Diese hohe Anordnung wird sämmklichen Großh . Ober - und Bezirks - Aemtcrn , SanikatSbeamten ,praktischen Leczkcn und Wundärzten zur Nachachtung in vorkommcnden -Fallen bekannt gemacht .
'

Rastatt den 22 . December 1837 .
Gr .oßherzogliche Regierung des Mittel - Rheinkceises .'

Frhr . v . R ü d t . vät. Rost .



Nro . 28703 . Die Decretur der Heizungsgebühren von Jnhaftirten betr.
Das Großh . Hochpr . Ministerium des Innern hat mittelst Erlaß vom 1 . d . M . Nro . 11053 .

über die Berechnung und Decretur der Heizungsgebühren von Jnhaftirten nachstehende nähere Bestim¬
mungen ertheilt :

1) Bei Einthürmunge » von Bettlern und Vagabunden ist der Ansatz von Heizungsgebühren zu
unterlassen .

2 ) Für jede Einlhürmung anderer Verhafteten ist , wenn solche 12 Stunden oder kürzere Feit
dauert , die Feuerungsgebühr für einen Tag anzurechnen .

3) Wenn ein Arrestant , der unterwegs fußlos geworden ist , mehrere Tage im Amtsgefängniß
bewahrt und sofort wieder weiter transportirt werden muß , so ist in dem Transportbefehl innerhalb
Falz die Bemerkung niederzulegen , wie viel Tage er eingesessen und wie viel die Feuerungsaebühr
betrage .

Dasjenige Amt , welches seiner Zeit das Kostenverzeichniß aufzustellen hat , hat glsdann die FeueruNgS -
gebuhr in das zur Decretur vorzulegende Kostenverzeichniß aufzunehmen und das Cvntrollbureau des
Ansatz zu prüfen .

cb
stndet statt bei Arrestanten , welche mehrere Tage inhaftirt und sodann zur Einleitung

ober Fortsetzung der Untersuchung an eine andere Stelle abgelicfert werden .
Bei Arreststrafen die auf Requisttion der Gendarmerie -Division , oder des Hauptzollamts an

Gendarmen oder Grenzaufseher vollzogen werden , ist die Feuerungsgcbühr der allgemeinen Regel gemäß
m Aufrechnung zu bringen .

Hievon werden sämmtliche Großh . Ober » , Bezirks - und Polizeiämter dieses Kreises zur Nach¬
achtung in Kenntniß gesetzt.

Rastatt den 22 . Dezember 1837 .
Großh . Regierung de « MittelrheinkreiseS .

Frhr . v . R ü d t . vdt . Eberstein .

Bekanntmachungen .
Nro . 28085 . Das Großh . hochprcißl , Ministerium des Innern hat mittelst hohen Erlasses vom

1 . d . M . Nro . 11029 . allgemein ausgesprochen , daß ein Ausländer dem eine Lehrstelle an einer höhern
Bürgerschule des Landes übertragen wird , damit noch keineswegs das Staatsbürgerrecht im Großher¬
zogthum erlange , da er mit einer solchen Stelle kein Staatsamt im Sinne des Art . 8 . lit . c . des
Eonstitutions -EdictS vom 4 . Juni 1808 , oder des § . 9 . Abs . 2 . der Verfassungs -Urkunde übernimmt ,
dagegen bleibe es ihm unbenommen , sich nach erlangter Zusicherung eines bestimmten OrtsbürgerrechtS
um das Jndigenat ordnungsmäßig zu bewerben .

Es wird dieses zur öffentlichen Kenntniß gebracht .
Rastalt den 15 . Dezember 1837 .

Großherzogliche Regierung des MittelrheinkreiseS .
Frhr . v . R ü d t . väl . Stengel .

Nro . 28086 . Den Aufenthalt von Preußischen Staatsangehörigen im diesseitigen Staate betr.

Da nach gemachten vielfältigen Erfahrungen die Känigl . Preußischen Behörden solche Preußisch «

Staatsangehörige , welche sich längere Zeit im AuSlande selbst mit in Händen habenden Pilsen
oder sonstigen .

Urkunden aufgehalten haben , nicht mehr alS Preußische Unlerthanen anerkennen , und die Ausltellung

von Heimalhsscheinen verweigern , wodurch schon mehrere Individuen dem diesseitigen Staate zur Last

geblieben sind ; so werden sämmtliche Großh . Ober - und Bezirksämter , so wi «

Residenz andurch , angewiesen , alle Preußische Unterthanen , die sich leweilS Amtsbezirken auf .

halten vor Ablauf ihrer Pässe oder sonstigen Leqitimat,onspapiere , wenn sie nicht °nsemessen «r Frist

d »e Erneuerung derselben von ihren Heimatsbebörden erlangen , ohne weiteres auS und »n ihre Hrlmath

zurückzuweiftn . Rastatt den 15 . Dezember 1837 . . „ .
Grvßherzogl . Regierung de« Mittel - Rhemkreises . _ . .

Frhr . v . R ü d t . ' vät . Stengel .
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